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Das Institut des „unzuverlässigen Zahlers“ 
wurde als eine der Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Steuerhinterziehungen 
per Gesetz mit Wirkung ab 1. Jänner 2013 
geschaffen. Das Generalfinanzdirektoriat 
erweiterte mit Erlass vom 21. August 2014 
die Kriterien, als „unzuverlässiger Zahler“ 
klassifiziert zu werden. 

Unzuverlässige Zahler – neue Hürden 

Falls ein Steuerpflichtiger seinen umsatzsteuerlichen 
Pflichten nicht nachkommt, kann die Finanzbehörde 
derartige Personen als „unzuverlässige Zahler“ 
klassifizieren. Eine Liste aller „unzuverlässigen 
Zahler“ ist im Internet zu finden.

Werden von einem als „unzuverlässiger Zahler“ 
veröffentlichten Geschäftspartner Lieferungen oder 
Leistungen empfangen, so haftet der Empfänger für 
die Umsatzsteuer, falls der unzuverlässige Zahler 
die Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß abführt. 
Um sich abzusichern, ist daher vor Lieferung oder 
Leistung zu überprüfen, ob diese Lieferung oder 
Leistung nicht an einen unzuverlässigen Zahler 
erfolgt. Falls ja, so sollte die Umsatzsteuer einbehalten 
und nicht an den Lieferanten sondern direkt an das 
Finanzamt abgeführt werden. Dies sollte aber auch 
aus rechtlicher Sicht geprüft werden.

Kriterien für die Klassifizierung  
als „unzuverlässiger Zahler“ 

Bisher waren auf der Liste der Verfehlungen, 
die zur Klassifizierung als unzuverlässiger 
Zahler führen konnten, nur schwere 
Pflichtverletzungen. Der Kreis der Betroffenen 
war daher beschränkt und innerhalb von 
20 Monaten seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden 
nur 132 Steuerpflichtige als unzuverlässige  
Zahler klassifiziert. 

Bisher konnte ein Steuerpflichtiger als 
unzuverlässiger Zahler klassifiziert werden, wenn:

  er an Geschäften teilgenommen hat, bei denen 
ein begründeter Verdacht existierte, dass keine 
Umsatzsteuer abgeführt wird und ihm ein 
Sicherstellungsauftrag erteilt wurde oder 

  wenn er mehr als drei Monate mehr als 
500.000 CZK an Umsatzsteuer schuldete oder

  wenn ihm mehr als 500.000 CZK an Vorsteuer 
nicht anerkannt wurden und die Rückforderung 
nicht rechtzeitig bezahlt wurde. 

Ab 1. Oktober 2014 kommen folgende neue 
Kriterien hinzu:

  wenn einem Steuerpflichtigen mindestens 
zweimal die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer 
korrigiert oder vom Finanzamt auf andere Art 
festgesetzt wird oder 
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  der Steuerpflichtige nicht ordnungsgemäß 
auf Aufforderungen der Finanzverwaltung  
reagiert oder

  der Steuerpflichtige auch nach 
Aufforderungen mindestens zweimal keine 
Umsatzsteuererklärung abgibt. 

Ab den 1. Jänner 2015 wird die Liste abermals 
erweitert und zwar um folgende Kriterien: 

  falsche oder unvollständige Angaben bei der 
Registrierung 

  keine Meldung von Änderungen 

Wie streng die neuen Regelungen gehandhabt 
werden, lässt sich aus heutiger Sicht nicht sagen. 

Von Bedeutung ist jedenfalls die Regelung 
über den Sitz des Steuerpflichtigen. Gemäß 
Umsatzsteuergesetz ist der Sitz eines 
Steuerpflichtigen dort, wo die Geschäftsleitung ihre 

Entscheidungen trifft. Sollte daher der offizielle 
und beim Finanzamt registrierte Firmensitz nicht 
mit dem tatsächlichen Sitz der Geschäftsleitung 
übereinstimmen, so empfehlen wir, diese Situation 
im Hinblick auf die neuen Regelungen zu 
überprüfen.

Gerne sind wir dabei natürlich jederzeit  
behilflich.  
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